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Zitat von Heli0S

Ein Bundeslandwechsel ist sehr schwierig; schon innerhalb von Hessen würde ich lieber
in meinem Schulamtsbezirk bleiben, weil wir hier halt ein Haus haben. Ich möchte
eigentlich nur ungern mein eigenes Haus verlassen, um irgendwo anders Miete zu
bezahlen. Abgesehen davon ist meine Lebensgefährtin hier im Kreis beschäftigt und
kann sich nicht versetzen lassen. Ich weiß, diese Unflexibilität erschwert die
Stellensuche, aber ich sehe mehr Nach- als Vorteile durch den Wechsel des
Bundeslands.

Du brauchst dich dafür nicht rechtfertigen, war auch keinesfalls wertend gemeint. Deshalb
fragte ich ja, obs einen Grund gibt, der dagegen spricht und das sind ja viele! Ich denke, irgend
wann muss man auch unflexibel sein!

Zitat von Heli0S

Obwohl ich evtl. in Hartz IV falle und die Beihilfe verliere, muss ich trotzdem in der PKV
bleiben? Was soll das denn und, vor allem, wie soll ich das finanzieren? Ich meine im
SGB X irgendwo gelesen zu haben, dass man in die GKV zurück kann, wenn man vor
Eintritt in die PKV mindestens 12 Monate am Stück oder innerhalb der vorherigen 5
Jahre 24 Monate in der GKV war. Das wäre bei mir der Fall - ich bin erst zum
Referendariat in die PKV.

Ja, dem ist so, dass es seit 2009 nicht mehr geht, weil man mit ALGII nicht
versicherungspüflichtig wird.
Deshalb rät die Berliner-GEW ja z.T. gegen eine private Versicherung bzw. schriebt dies zum
Überblick groß auf ihre Seite:

Zitat

Nach Beendigung des Referendariats und damit des Beamtenverhältnisses ist ein
Wechsel von der privaten zur gesetzlichen Krankenversicherung nur in folgenden Fällen
möglich:
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bei einem Anspruch auf Familienversicherung, wenn der Ehepartner/die
Ehepartnerin Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Die (beitragsfreie)
Familienversicherung ist aber nur möglich, wenn man selbst nicht erwerbstätig
ist. Lediglich ein Minijob bis zu 400 Euro im Monat ist zulässig.
bei Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung (abhängige
Beschäftigung mit einem Bruttoeinkommen von mehr als 400 Euro im Monat;
nicht bei selbstständigen Tätigkeiten wie z. B. Honorar- oder Werkverträgen!).
Wer bereits mit Beginn des Arbeitsverhältnisses die Versicherungspflichtgrenze
überschreitet (z. Z. liegt sie bei 4.237, 50 €/Monat), wird nicht
versicherungspflichtig. Man kann sich dann nur innerhalb von drei Monaten nach
erstmaliger Aufnahme einer Beschäftigung nach der Ausbildung freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichern.
seit 01.01.2009 nur noch bei (Rest-)Ansprüchen auf Arbeitslosengeld I. Bei
Arbeitslosengeld II ("Hartz IV") entsteht keine gesetzliche Versicherungspflicht
mehr. Man muss dann in dieser Zeit in der privaten Kasse bleiben.

Wenn keiner der genannten Fälle zutrifft, ist ein „Wechsel“ in die gesetzliche KV
zunächst nicht möglich. Die private Krankenversicherung muss dann nach Ende des
Referendariats weitergeführt werden. Dann steigen auch die Beiträge, da mit dem
Beamtenverhältnis die Beihilfeberechtigung endet. Jede/r sollte daher bei Abschluss
eines privaten Krankenversicherungsvertrages bei der privaten Kasse nachfragen, wie
hoch dann der Beitragssatz wäre.

Also wird man dir in dem Falle dann wohl zur Heirat raten, um diesen Kosten zu entgehen.
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